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Gespräch  

 
Die Jugendämter wenden brutale Methoden an 
 
 
Wir dürfen es fordern, dass die Jugendämter nicht gegen die Grundrechte 
der Menschen verstoßen – sagt Marcin Libicki, der Vorsitzende des 
Petitionsausschusses des Europaparlaments. 
 
Rz: Der Petitionsausschuss des Europaparlaments hat gestern über die 
Beschwerden der Polen verhandelt, denen die deutschen Ämter 
(Jugendämter) nach dem Zerfall ihrer Ehe mit den deutschen 
Staatsbürgern verboten haben, mit eigenen Kindern Polnisch zu sprechen 
oder ihre Kinder automatisch dem deutschen Ex-Ehepartner zugesprochen 
haben. 
Der Petitionsausschuss hat entschieden, dass die Sache während der 
Plenarsitzung des Europaparlaments verhandelt werden wird. Kann man 
schon jetzt sagen, dass die Beschwerdeführer einen Erfolg erzielt haben? 
 
ML: Während der Diskussion hat die Mehrheit der Abgeordneten sich dafür 
ausgesprochen, dass das Problem schnellstens gelöst wird. Das deutsche 
Mitglied des Petitionsausschusses, der Abgeordnete Rainer Wieland hat die 
Vorschriften verteidigt, auf deren Grundlage die Jugendämter arbeiten. 
Seiner Meinung nach kann keine Rede von einer Germanisierung sein. Der 
Ausschuss hat jedoch einstimmig darüber entschieden, dass die Prozedur 
eingeleitet wird, die Sache zur Parlamentsdebatte einzubringen. 
 
Rz: Wir sprechen immer über die Polen. Aber es geht hier nicht nur um 
polnische Eltern… 
 
ML: Die Angelegenheit hat mit polnischen Eltern angefangen, die 
besonders aktiv sind. Es hat sich aber herausgestellt, dass das Problem 
eine internationale Dimension hat. Das betrifft nicht nur die Polen, aber 
auch die Franzosen, Belgier und Amerikaner. Ich betone jedoch, es wurde 
nicht so das deutsche Recht kritisiert, sondern die Praktiken der 
Jugendämter. Und diese sind in manchen Fällen ungewöhnlich brutal. Eine 
der Mütter erzählte, als die Polizei kam, um ihr gemäß des auf die 
Empfehlung des Jugendamts ergangenen Gerichtsurteils das Kind 
wegzunehmen, ist sie in ihrem Haus mit Hunden erschienen. 
 
Rz: Wie sollte man gegen solche Methoden kämpfen? Kann das 
Europaparlament den Druck auf die deutsche Regierung ausüben?  
 
ML: Wenn es zu einer Debatte im Parlament kommt, ist der politische 
Druck so stark, dass die Regierung des Mitgliedslandes oft nachgibt. Auf 



diese Art und Weise haben wir u. a. bewirkt, dass es zur Änderung des 
Rechtes in Griechenland kam, auf dessen Grundlage Autos beliebig 
konfisziert werden dürften unter dem Vorwand, dass diese geschmuggelt 
wurden. Ein Land, welches unter Beschuss ist, befürchtet, wenn es nicht 
die Empfehlungen des EP befolgt, wird sich der Sache die Europäische 
Kommission oder der Europäische Gerichtshof annehmen. Diese können 
konkrete Sanktionen auferlegen. Wir alle kennen die Geschichte von 
Rospuda. 
 
Rz: Hat die gestrige Sitzung des Petitionsausschusses bestätigt, dass das 
Vorgehen der Jugendämter eine Art der Diskriminierung genannt werden 
darf? 
 
ML: Das hat sogar die Vertreterin der deutschen Regierung bestätigt – 
schon alleine bezüglich der Sache Herrn Pomorski. Ihrer Meinung nach 
war das Vorgehen des Jugendamtes nicht richtig, indem es ihm nicht 
erlaubt hat, mit der eigenen Tochter Polnisch zu sprechen.  
 
Rz: Manche der Beschwerdeführer fordern die Liquidierung der 
Jugendämter. Ist das möglich? 
 
ML: Das Jugendamt ist eine Institution. Es trägt keine individuelle 
Verantwortung vor einem Richter und auch nicht vor den Eltern, so wie 
das im Falle eines individuellen Vormunds ist, der in Polen vorzufinden ist. 
Die Angestellten der Jugendämter bleiben oft anonym. Es kommt zu Fällen 
bürokratischer Rücksichtslosigkeit. Wir können nicht die Auflösung dieser 
Ämter beantragen. Wir können lediglich fordern, dass diese nicht gegen 
die elementarsten Menschenrechte verstoßen.  
Kennt man die deutsche Gehorsamkeit, so kann man sich vorstellen, dass 
wenn eine entsprechende Empfehlung kommt, diese auch befolgt werden 
wird.  
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